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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2010 Ausgegeben am 21. Mai 2010 Teil 11 

143. Verordnung: Zivilluftfahrzeug- und Luftfahrtgerät-Verordnung 2010 - ZLL V 2010 

143. Verordnung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie über 
Zivilluftfahrzeuge und ziviles Luftfahrtgerät (Zivilluftfahrzeug- und Luftfahrtgerät­
Verordnung 2010 - ZLL V 2010) 

Auf Gnmd der §§ 7, 11 bis 24a, 125, 131, 132, 140, 140b, 141, 146, 164 bis 168 und 171 des 
Luftfahrtgesetzes, BGBL Nr 25311957, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBL I. Nr 83/2008 
und die Bundesministeriengesetz-Novelle 2009, BGBL I Nr 3, wird, bezüglich § 7 des Luftfahrtgesetzes 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Landesverteidigung, nach Durchführung emes 
Notifikationsverfahrens gemäß der Richtlinie 98/34/EG idF der Richtlinie 98/48/EG, verordnet: 

1. Teil 

Allgemeine Bestimmungen 

Geltungsbereich 

§ 1. (I) Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten, soweit in den §§ 58 bis 61 und in Abs. 3 nichts 
anderes bestimmt ist, 

1. für Zivilluftfahrzeuge (§ 11 Abs. 1 und 2 des Luftfahrtgesetzes - LFG, BGEI. Nr 25311957, in 
der jeweils geltenden Fassung) österreichischer Staatszugehörigkeit (§ 15 Abs. 1 LFG) 
einschließlich ihrer Ausrüstung, 

2. für Zivilluftfahrzeuge, die in keinem Luftfahrzeugregister eingetragen sind und in Österreich 
vervvendet werden, einschließlich ihrer Ausrüstung und 

3. für ziviles Luftfahrtgerät (§ 5), das außerhalb von Zivilluftfahrzeugen oder in Zivilluftfahrzeugen 
gemäß Z 1 und 2 verwendet wird, soweit dies in den einzelnen Bestimmungen festgelegt ist 

(2) Für nicht in Österreich registrierte Zivilluftfahrzeuge einschließlich ihrer Ausrüstung, die in 
Österreich verwendet werden, gelten die §§ 58 Abs. 1,3 sinngemäß, 4 und 6 sowie 78 und 79. 

(3) Für Fallschirme, Hänge- und Paragleiter, die in Österreich verwendet werden, sowie in 
Österreich registrierte motorisierte Hänge- und Paragleiter sind nur § 4 und die Sonderbestirnrnungen 
gemäß dem 7. Teil sowie die §§ 78 bis 82 anzuwenden. 

Verwendung von Luftfahrzeugen und Luftfahrtgerät 

§ 2. (I) Luftfahrzeuge können auf Gnmd iluer Bauart und Ausrüstung für folgende 
Vervvendungsarten betrieben werden: 

1. Beförderung von Personen und Sachen im gewerblichen Luftverkehr: 
a) Einsatz im Rahmen von Luftfahrtunternehmen im Sinne des § 102 Abs. 2 LFG oder 

b) Einsatz im Rahmen von Luftbefördenmgsunternehmen im Sinne des § 102 Abs. 1 LFG; 
2. Gewerbsmäßige Vermietung (Vermietung durch Vermietungsunternehmen im Sinne des § 116 

LFG); 
3. Zivilluftfahrerausbildung (Ausbildung durch Zivilluftfahrerschulen); 
4. Allgern eine Luftfahrt (Verwendung in der allgemeinen Luftfahrt). 

(2) Für Luftfahrzeuge können auf Gnmd iluer Bauart und Ausrüstung auf Antrag folgende 
Einsatzarten bescheinigt werden: 

1. Flüge zur Frachtbefördenmg; 
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7. Teil 

Sonder bestimmungen für Fallschirme, Hänge- und Paragleiter sowie motorisierte Hänge­
und Paragleiter 

A. Fallschirme, Hänge- und Paragleiter 

Kennzeichnung betreffend die Lufttüchtigkeit 

§ 62. (I) An Fallschinnen und deren Bestandteilen müssen deutlich lesbar und in dauerhafter Schrift 
die Bezeichnung der Type, das Baujahr, die Seriennummer, eine allenfalls angewandte Prüfnorm sowie 
der Name und die Anschrift des Herstellers angebracht sein. 

(2) An Hänge- und Paragleitern, an deren Gurtzeugen und Rettungssystemen müssen deutlich lesbar 
und in dauerhafter Schrift die Bezeichnung der Type, das Baujahr, die Seriennummer, eine allenfalls 
angewandte Prüfnorm sowie der Name und die Anschrift des Herstellers angebracht sein. Zusätzlich sind 
bei Hänge- und Paragleitertragflächen die Mindest- und Hächststartmasse, bei Gurtzeugen für Hänge­
und Paragleiter die maximale Pilotenmasse, bei Rettungssystemen für Hänge- und Paragleiter die 
maximale Anhängernasse anzubringen. 

Voraussetzungen für die zulässige Verwendung 

§ 63. (I) Fallschinne sowie Hänge- und Paragleiter dürfen nur betrieben werden, wenn der Hersteller 
bestätigt hat, dass die Betriebssicherheit nach dem jeweiligen Stand der Technik auf Grund der Bauart 
und technischen Ausrüstung gewährleistet ist, und der Luftfahrzeughalter nach Maßgabe der 
Festlegungen im Betriebshandbuch bzw. Instandhaltungshandbuch, welches der Hersteller zur Verfügung 
zu stellen hat, für den Weiterbestand der Lufttüchtigkeit Sorge trägt Fallschirme sowie Hänge- und 
Paragleiter dürfen nur nach Maßgabe der vom Hersteller im Betriebshandbuch festgelegten 
Vervvendungs- und Einsatzarten, Betriebserfordernisse und Betriebsbeschränkungen betrieben werden. 

(2) Bestehen Fallschinne sowie Hänge- und Paragleiter aus Bestandteilen mehrerer Hersteller, die 
jeweils eine Bestätigung gemäß Abs. 1 auszustellen haben, ist eine Vervvendung nur dann zulässig, wenn 
sich die Kompatibilität der Bestandteile aus den jeweiligen Betriebshandbüchern ergibt oder wenn 
zumindest ein Hersteller die Kompatibilitat der Bestandteile bestätigt. 

(3) Der Hersteller darf eine Bestätigung über die Luft- bzw. Betriebstüchtigkeit nur dann ausstellen, 
wenn die für emen sicheren Betrieb des Luftfahrzeuges erforderlichen Betriebs- und 
Instandhaltungsanweisungen vorliegen. Die Betriebs- und Instandhaltungsanweisungen müssen die 
erforderlichen Anleitungen und Angaben über die Art, den Umfang, die Häufigkeit und die Zeitabstände 
der durchzuführenden Instandhaltungs- und Überprüfungsarbeiten sowie über besondere Kontrollen 
enthalten. Der Hersteller hat die Bauurkunden und Prüfberichte, die für den Nachweis der Erfüllung der 
angewendeten Standards erforderlich sind, aufzubewahren und im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt 
aüfVeriangen der zustandigen Aüfsichtsbehörde gemäß § 79 vorzulegen. 

(4) Weiters dürfen Fallschirme sowie Hänge- und Paragleiter im Fluge nur verwendet werden, wenn 
die Kennzeichnungen gemäß § 62 erfolgt sind und die erforderlichen Versicherungen gültig vorliegen. 

Instandhaltung 

§ 64. Instandhaltungsarbeiten an Fallschinnen und Hänge- und Paragleitern sowie an deren 
Bestandteilen dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die mit den Arbeiten vertraut sind oder die 
eine entsprechende Einschulung vorn Hersteller oder von einern von diesem Autorisierten nachweisen 
können, wobei die vorn Hersteller herausgegebenen Betriebs- und Instandhaltungsanweisungen in der 
letztgültigen Fassung zu beachten sind. Der Luftfahrzeughalter hat dafür Sorge zu tragen, dass die 
Instandhaltungs- und Überprüfungsarbeiten termingerecht durchgeführt werden. Die Durchführung der 
Instandhaltungs- und Überprüfungsarbeiten ist von der ausführenden Person in den Aufzeichnungen 
(§ 75) zu bestatigen. 

Gemeinschaftsrechtliche Bestimmungen 

§ 65. Soweit Rettungsfallschirme und deren Gurtzeug in den Anwendungsbereich der Verordnung 
(EG) Nr. 216/2008 fallen, sind die diesbezüglichen Bestimmungen gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1702/2003, Teil 21, sowie der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003, Teil M, anzuwenden. 

B. Motorisierte Hänge- und Paragleiter 

Eintragung und Kennzeichnung von motorisierten Hänge- und Paragleitern 

§ 66. (I) Für motorisierte Hänge- und Paragleiter ist das Luftfahrzeugregister in Form einfacher 
Listen zu führen. Die §§ 6 Abs. 4, 7, 9 Abs. 1 und 10 sind sinngemäß anzuwenden. 
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(2) In den Listen gemäß Abs. 1 eingetragene oder im Rahmen von Erprobungs- oder Prüfflügen 
verwendete motorisierte Hänge- und Paragleiter müssen entsprechend gekennzeichnet sein. Die 
Bestimmungen des § 12, § 13 Abs. 1, 3 und 4, § 14 Abs. 1 bis 3 und 5, § 17, § 18, § 19 und § 21 sind 
anzuwenden. Das Eintragungszeichen hat aus einer vierstelligen Zifferngruppe zu bestehen. Ein 
Kennzeichen darf jeweils nur für ein Luftfahrzeug zugeteilt werden, wobei das Kennzeichen jeweils für 
eine Auftriebsfläche zuzuteilen ist Das Kennzeichen ist in sinngemäßer Anwendung des § 15 Abs. 2 und 
3 an hiezu geeigneten Flächen anzubringen. 

Urkunden und Kennzeichnung betreffend die Lufttüchtigkeit 

§ 67. (I) Zusätzlich zu den Anforderungen gemäß § 62 Abs. 2 müssen an Antriebseinheiten von 
motorisierten Hänge- und Paragleitern deutlich lesbar und in dauerhafter Schrift die Bezeichnung der 
Type, das Baujahr, die Seriennummer, eine allenfalls angewandte Prüfnon.n sowie der Name und die 
Anschrift des Herstellers angebracht sein. 

(2) Die zuständige Behörde hat auf Antrag des Luftfahrzeughalters für motorisierte Hänge- und 
Paragleiter sowie deren Bestandteile nach erfolgtem Nachweis der erforderlichen Versicherungen 

1. ein Lufttüchtigkeitszeugnis nach dem Muster 3 der Anlage A (Sonder-Lufttüchtigkeitszeugnis) 
auszustellen, sofern auf Grund einer Prüfung gemäß § 68 Abs. 1 die Lufttüchtigkeit festgestellt 
worden ist, und 

2. nach erfolgter Prüfung gemäß den §§ 68 und 69 bei Vorliegen aller Voraussetzungen den 
Bestand bzw. Weiterbestand der Lufttüchtigkeit durch Ausstellung emer 
Nachprüfungsbescheinigung nach dem Muster 7 der Anlage A zu bestätigen. Im Falle der 
periodischen Nachprüfung kann die Nachprüfungsbescheinigung nach erfolgter Prüfung gemäß 
§ 69 auch von einem gemäß § 69 Abs. 2 en.nächtigten Betrieb ausgestellt werden. 

Erstmalige Feststellung der Lufttüchtigkeit 

§ 68. (I) Vor der ersten Inbetriebnahme des motorisierten Hänge- und Paragleiters hat der 
Luftfahrzeughalter bei der zuständigen Behörde die Prüfung zu beantragen, ob 

1. von den Herstellern der einzelnen Bestandteile ordnungsgemäß bestätigt worden ist, dass die 
Betriebssicherheit nach dem jeweiligen Ständ der Technik auf Grund der Bauart und techmschen 
Ausrüstung gewährleistet ist, 

2. die erforderlichen Betriebs- und Inständhaltungsanweisungen ordnungsgemäß (§ 63 Abs. 3) 
vorliegen und 

3. ein ordnungsgemäßer Nachweis, dass das Luftfahrzeug den Län.nzulässigkeitsanforderungen 
gemäß der ZLZV 2005 genügt, vorliegt. 

Die zuständige Behörde hat weiters zu überprüfen, ob die Kompatibilität der Beständteile anhand der 
jeweiligen Handbücher oder auf Grund einer Bestätigung des Herstellers des motorisierten Hänge- oder 
Paragleiters, dass die Betriebssicherheit nach dem jeweiligen Stand der Techmk auf Grund dessen Bauart 
und technischen Ausrüstung gewährleistet ist, vorliegt Die Bestimmung des § 42 Abs. 2 ist sinngemäß 
anzuwenden. 

(2) Die zuständige Behörde hat über die Prüfung gemäß Abs. 1 einen Prüfbericht auszustellen. § 31 
Abs. 3 bis 5 ist sinngemäß anzuwenden. 

(3) Zum Abschluss der Prüfung ist von der zuständigen Behörde ein Kennblatl zu erstellen, sofern 
für das Luftfahrzeug nicht bereits ein entsprechendes Kennblatl vorliegt § 35 Abs. 1 dritter und vierter 
Satz ist sinngemäß anzuwenden. 

Nachprüfungen 

§ 69. (I) Für motorisierte Hänge- und Paragleiter ist nach der Durchführung von die Lufttüchtigkeit 
beeinflussenden Instandsetzungs- oder Überholungsarbeiten und in periodischen Abständen von jeweils 
24 Monaten ab dem Datum der Prüfung gemäß § 68 oder der letzten periodischen Nachprüfung 
(Referenzdatum) zur Feststellung des Weiterbeständes der Lüftlüchtigkeit vom Luftfahrzeughalter bei der 
zuständigen Behörde die Durchführung einer Nachprüfung zu beantragen. Auf die Durchführung dieser 
Prüfung sind die Bestimmungen über die Nachprüfung gemäß § 40 sinngemäß anzuwenden. Im Falle der 
periodischen Nachprüfung kann der Luftfahrzeughalter die Nachprüfung auch von einem gemäß Abs. 2 
en.nächtigten Betrieb durchführen lassen. 

(2) Die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie hat auf Antrag bei Vorliegen der 
Voraussetzungen gemäß § 40 Abs. 5 die Zuständigkeit für die Durchführung der periodischen 
Nachprüfung gemäß Abs. 1 an einen gemäß § 72 genehmigten Betrieb zu übertragen. § 40 Abs. 6 und 7 
ist anzuwenden. 
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(3) Aus Gründen der Sicherheit der Luftfahrt können von der zuständigen Behörde mit Bescheid 
kürzere Abstände für die periodische Nachprüfung festgelegt werden. 

(4) Die periodische Nachprüfung kann ohne Wirkung auf den Termin der jeweils folgenden 
periodischen Nachprüfung in einern Zeitraum von drei Monaten vor bis spätestens drei Monaten nach 
dem durch das Referenzdatum bestimmten Zeitpunkt erfolgen. Die Prüfung kann auch vor den oben 
genannten Zeiträumen durchgeführt werden. In diesem Fall wird das Referenzdatum jeweils neu 
festgelegt. In die Nachprüfungsbescheinigung ist das Datum für die Durchführung der nächsten 
periodischen Prüfung einzutragen. 

(5) Nach Abschluss der Nachprüfung ist ein entsprechender Prüfbericht zu erstellen und der 
Antragsteller über das Ergebnis der Prüfung und allfällige weitere Erfordernisse umgehend in Kenntnis zu 
setzen. § 41 ist sinngemäß anzuwenden. 

Feststellung der mangelnden Voraussetzung für die Verwendung 

§ 70. (I) Werden die Voraussetzungen, die zur Ausstellung der im § 67 Abs.2 genannten 
Beurkundungen geführt haben, nicht oder nicht mehr erfüllt, sind die Bestimmungen des § 45 sinngemäß 
anzuwenden. 

Voraussetzungen für die zulässige Verwendung 

§ 71. Motorisierte Hänge- und Paragleiter dürfen erstmalig und in weiterer Folge im Fluge nur 
verwendet werden, wenn 

1. ein Kennzeichen (§ 66 Abs. 2) und ein Typenschild des Herstellers gemäß § 67 Abs. I 
angebracht worden sind, 

2. das Sonder-Luftlüchtigkeitszeugnis (Muster 3 der Anlage A), 
3. die Nachprüfungsbescheinigung (Muster 7 der Anlage A), 
4. gegebenenfalls das Lärmzeugnis (Muster gemäß Anlage Ader ZLZV 2005) oder eine 

Ausnahmebewilligung gemäß der ZLZV 2005 in der jeweils geltenden Fassung und 
5. die von Hersteller herausgegebenen Betriebs- und Instandhaltungsanweisungen 

beim Luftfahrzeughalter gültig vorliegen und das Luftfahrzeug nach Maßgabe der Festlegungen 1m 
Betriebs- oder Inständhaltungshandbuch ordnungsgemäß inständ gehalten wird sowie die erforderlichen 
Versicherungen gültig vorliegen. Die Beurkundungen gemäß Z 2 bis 4 sind bei jeder Verwendung des 
Luftfahrzeuges im Fluge vom verantwortlichen Piloten an Bord mitzüführen. 

Instandhaltungsbetriebe und Instandhaltungshilfsbetriebe 

§ 72. (I) Inständhaltungshilfsbetriebe und Instandhaltungsbetriebe für motorisierte Hänge- und 
Paragleiter sind auf Antrag von der zuständigen Behörde zu bewilligen, wenn diese die Voraussetzungen 
gemäß § 51 Abs.3 erfüllen sowie einen technischen Leiter, der eine mindestens dreijährige praktische 
Tätigkeit in der Durchführung von Inständhaltungsarbeiten nachweisen kann und geeignete Personen für 
die Kontrolle der Instandhaltungsarbeiten, bestellt haben. § 49 Abs. I Z 5 bis 7 und § 49 Abs. 2 bis 5 
sowie § 51 Abs. 5 sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Eine Bewilligung gemäß Abs. I ist von der zuständigen Behörde zu widerrüfen, wenn eine der 
erforderlichen Bewilligungsvoraussetzungen nicht oder nicht mehr gegeben ist oder gegen Auflagen oder 
gegen eine Verpflichtung gemäß dieser Verordnung verstoßen worden ist Die zuständige Behörde kann 
vor Widerruf der Bewilligung den Betrieb unter Setzung einer Frist zur Mängelbehebung untersagen. 

Instandhaltung 

§ 73. (I) Soweit Instandhaltungen nicht in einem Betrieb gemäß § 72 durchgeführt werden, dürfen 
Instandhaltungsarbeiten an motorisierten Hänge- und Paragleitern sowie an deren Bestandteilen nur von 
Personen ausgeführt werden, die mit den Arbeiten vertraut sind oder die eine entsprechende Einschulung 
vorn Hersteller oder von einern von diesem Autorisierten nachweisen können. 

(2) Die Instandhaltung von motorisierten Hänge- und Paragleitern, die gemäß § 2 Abs. I Z I bis 3 
oder für eine andere entgeltliche Beförderung betrieben werden, ist von einem gemäß § 72 genehmigten 
Betrieb durchzüführen. 

(3) Bei allen Inständhaltungsarbeiten sind die vom Hersteller herausgegebenen Betriebs- und 
Instandhaltungsanweisungen in der letztgültigen Fassung zu beachten. Der Luftfahrzeughalter hat dafür 
Sorge zu tragen, dass die Inständhaltungs- und Überprüfungsarbeiten termingerecht durchgeführt werden. 
Die Durchführung der Instandhaltungs- und Überprüfungsarbeiten ist von der ausführenden Person in den 
Aufzeichnungen (§ 75) zu bestätigen. 
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§ 74. Flüge zur Erprobung von Fallschirmen, Hänge- und Paragleitern und motorisierten Hänge- und 
Paragleitern sowie Prüfflüge zur Feststellung, ob ein solches Luftfahrzeug als luftlüchtig anzusehen ist, 
dürfen, ausgenommen im Fall des § 68 Abs. 1, nur vom Hersteller oder unter Aufsicht des Herstellers 
durchgeführt werden, sofern die erforderlichen Versicherungen gültig vor liegen und die Sicherheit der 
Luftfahrt nicht gefährdet wird. 

Aufzeichnungen 

§ 75. Der Halter von Fallschirmen, Hänge- und Paragleitern sowie motorisierten Hänge- und 
Paragleitern hat Aufzeichnungen über die maßgeblichen Betriebsdaten der Luftfahrzeuge (Absprünge, 
Flugstunden, Betriebsstunden der Antriebseinheit u.ä.) und über die Instandhaltungsarbeiten an den 
Luftfahrzeugen in geeigneter Form zu führen. 

Lufttüchtigkeitshinweise und -anweisungen 

§ 76. (I) Die Hersteller haben jene Hinweise, welche die Luft- bzw. Betriebstüchtigkeit von 
Fallschirmen, Hänge- und Paragleitern oder motorisierten Hänge- und Paragleitern oder deren 
Bestandteile betreffen, auf geeignete Weise bekannt zu geben. Werden diese Hinweise der zuständigen 
Behörde bekannt, hat sie diese auf elektronischem Weg zu veröffentlichen. 

(2) Maßnahinen im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Luft- bzw. Betriebstüchtigkeit von 
motorisierten Hänge- oder Paragleitern sind von der zuständigen Behörde mittels Lufttüchtigkeits- bzw. 
Betriebstüchtigkeitsanweisungen vorzuschreiben. Diese Anweisungen sind auf elektronischen Weg 
kundzumachen und von den Luftfahrzeughaltern einzuhalten. 

Verantwortlichkeiten 

§ 77. (I) Fallschirme, Hänge- und Paragleiter sowie motorisierte Hänge- und Paragleiter dürfen nicht 
verwendet werden, wenn Tatsachen die Armahine rechtfertigen, dass deren Luftlüchtigkeit oder die 
Betriebstüchtigkeit der einzelnen Bestandteile nicht gegeben ist Beim Betrieb sind hinsichtlich der 
technischen und flugbetrieblichen Ausrüstung für die einzelnen Verwendungs- und Einsatzarten die in der 
Anlage D festgelegten Erfordernisse zu beachten. 

(2) Der Luftfahrzeughalter ist für die Aufrechterhaltung der Luftlüchtigkeit verantwortlich und hat 
dafür zu sorgen, dass sich das Luftfahrzeug bei jeder Verwendung im Fluge in einem lufttüchtigen 
Zuständ befindet, die erforderliche Haftpflichtversicherung (§ 164 LFG) abgeschlossen ist sowie die für 
den Betrieb erforderliche Betriebs- und Notausrüstung korrekt eingebaut und betriebsbereit ist Weiters 
hat er dafür zu sorgen, dass die erforderlichen Instandhaltungsarbeiten nach den Herstelleranweisungen 
ordnungsgemäß durchgeführt und bestätigt worden sind. 

(3) Der Luftfahrzeughalter hat, unbeschadet anderer Bestimmungen, alle Störungen, deren Ursache 
in der mangelnden Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeuges oder der Betriebstüchtigkeit eines Beständteiles 
liegen kann, dem jeweiligen Hersteller zu melden. 

(4) Fallschirme, Hänge- und Paragleiter sowie motorisierte Hänge- und Paragleiter dürfen für die im 
Betriebshandbuch angeführten Verwendungs- und Einsatzarten nicht verwendet werden, wenn Tatsachen 
die Anrnhine rechtfertigen, dass die Betriebssicherheit für diese Verwendungs- oder Einsatzart nicht oder 
nicht mehr gegeben ist 

8. Teil 

Besondere Bestimmungen und Zuständigkeiten 

Maßnahmen bei unmittelbar drohender Gefahr 

§ 78. (I) In Fällen erkannter, unmittelbar drohender Gefahr für die Verkehrssicherheit von in- oder 
ausländisch registrierten bzw. in Österreich verwendeten Luftfahrzeugen haben Flugplatzhalter, 
Luftfahrzeughalter, Entwicklungs- und Herstellungsbetriebe sowie natürliche oder juristische Personen, 
denen ein Luftfahrzeug zur Beaufsichtigung, Verwahrung, Inbetriebnahine, Instandhaltung oder 
Nachprüfung übertragen wurde, alle geeigneten, von ihrem Aufgabenbereich umfassten Maßnahinen zu 
treffen, um die Gefahr abzuwenden. Reichen diese Maßnahinen für die Gefahrenabwehr nicht aus, haben 
diese Personen unverzüglich die gemäß § 171 LFG zuständige Luftfahrtbehörde oder die jeweilige 
Aufsichtsbehörde (§ 141 LFG und § 79) zu verständigen. 

(2) Erforderlichenfalls können die gemäß § 171 LFG oder von der jeweiligen Aufsichtsbehörde 
ermächtigten Organe unter gleichzeitiger Verständigung des Luftfahrzeughalters oder jener Personen, die 
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jeweils die tatsächliche Verfügungsgewalt über das betroffene Luftfahrzeug haben, geeignete 
Maßnahmen an Ort und Stelle treffen. Insbesondere können sie ein sofortiges Betriebsverbot mit 
allfälliger Einziehung der Luftfahrzeugdokumente verfügen. 

(3) Wenn die unmittelbar drohende Gefahr nicht mehr vorliegt, hat die im Abs. I genannte Behörde 
die getroffenen Maßnahmen aufzuheben. 

Aufsicht 

§ 79. (I) Flugplatzhalter, Luftfahrzeughalter sowie Personen, denen ein Luftfahrzeug zur 
Beaufsichtigung, Verwahrung, Inbetriebnahme, Instandhaltung oder Durchführung der Nachprüfung 
überlassen worden ist, haben der zuständigen Behörde zur Ausübung der Aufsicht, ob die Bestimmungen 
dieser Verordnung eingehalten werden, oder zur Feststellung der Lufttüchtigkeit in- oder ausländisch 
registrierter Luftfahrzeuge bzw. der Betriebstüchtigkeit in- oder ausländisch beurkundeten Luftfahrtgeräts 

I. alle einschlägigen Auskünfte zu erteilen, 
2. auf Aufforderung alle für sie verfügbaren Bewilligungs- und Betriebsunterlagen vorzulegen, 

insbesondere Eintragungsschein (§ 8), Urkunden über die Lufttüchtigkeit bzw. 
Betriebstüchtigkeit (§§ 30 und 71) sowie die Lärmzulässigkeit, Ausnahmebewilligungen nach 
§§ 21 und 26 sowie die Erprobungsbewilligung gemäß § 42 Abs. I, Zwischenbewilligungen 
gemäß § 20 LFG und Bewilligungen gemäß § 132 LFG, das Instandhaltungshandbuch, das 
Instandhaltungsbetriebshandbuch sowie die Aufzeichnungen über die Aufrechterhaltung der 
Lufttüchtigkeit (§§ 55 und 75) sowie 

3. Zutritt zu den Luftfahrzeugen und zu allen Räumlichkeiten und Orten zu gewähren, an denen 
Luftfahrzeuge abgestellt, untergebracht, betrieben und instand gehalten werden. 

Im Falle der Übertragung von Zuständigkeiten gemäß den §§ 37, 40 oder 69 Abs. 2 ist die Aufsicht von 
der Austro Control GmbH oder, soweit Luftfahrzeuge betroffen sind, die in den Zuständigkeitsbereich des 
Österreichischen Aero Clubs fallen, von diesem, auszuüben, welche der Bundesrninisterin für Verkehr, 
Innovation und Technologie darüber zu berichten haben. 

(2) Auf Militärflugplätzen ist im Falle des Abs. I Z 3 der zustandige Kasernenkommandant vor dem 
Betreten der militärischen Liegenschaft in Kenntnis zu setzen. Dieser kann aus wichtigen militärischen 
Gründen den Zutritt verweigern oder die Zutrittsgenehmigung aus Gründen der militärischen Sicherheit 
unter Auflagen erteilen. 

(3) Werden, außer im Falle des Abs.2, der Zutritt oder die Untersuchung oder die 
Auskunftserteilung verweigert oder stehen die als Instandhaltungs- oder Betriebsvoraussetzungen 
erforderlichen Anlagen, Eimichtungen und Unterlagen nicht vollstandig zur Verfügung, so ist die 
jeweilige Bewilligung zu widerrufen, wenn die Mängel nicht innerhalb der von der Aufsichtsbehörde 
festgesetzten Frist behoben werden. Bei begründetem Zweifel an der Lufttüchtigkeit eines Luftfahrzeuges 
ist der Luftfahrzeughalter von der zuständigen Behörde aufzufordern, unverzüglich die Durchführung 
einer Nachprüfung gemäß § 40 Abs. I Z 3 oder 5 bzw. gemäß § 69 zu beantragen, andernfalls ist von der 
zuständigen Behörde mit Bescheid festzustellen, dass das Luftfahrzeug nicht mehr verwendet werden darf 
und die Rückgabe der gemäß den §§ 30 Abs. 8,44 bzw. 58 Abs. 3 und 67 Abs. 2 ausgestellten Urkunden 
vorzuschreiben. 

(4) Die zur Ausübung der jeweiligen Aufsicht zustandige Behörde hat die Einhaltüng der 
Bestimmungen dieser Verordnung durch stichprobenartige Überprüfungen im Sinne des Abs. I 
sicherzustellen. 

Zuständigkeiten 

§ 80. (I) Zustandige Behörde ist, sofern nichts anderes bestimmt ist, die Austro Control GmbH. 

(2) Der Österreichische Aero Club ist insoweit zuständige Behörde, als die Vollziehung in sein 
Aufgabengebiet gemäß der ÖAeC-Zustandigkeitsverordnung, BGBL Nr. 39411994, in der jeweils 
geltenden Fassung, fällt 

(3) § 58 Abs. 2 bleibt von den Abs. I und 2 unberührt 

9. Teil 

Schlussbestimmungen 

In- und Außerkrafttreten 

§ 81. (I) Diese Verordnung tritt mit 25. Mäi 2010 in Kraft 

www.ris.bka.gv.at 



BGEl. II - Ausgegeben am 21. Mai 2010 - Nr. 143 38 von 38 

(2) Die Zivilluftfahrzeug- und Luftfahrtgerät-Verordnung 2005 - ZLLV 2005, BGBL II Nr. 424, tritt 
mit Ablauf des 24. Mai 2010 außer Kraft 

(3) Wurde im Fall der Zuteilung desselben Kennzeichens für mehrere Freiballon-Hüllen vom 
Luftfahrzeughalter verabsäumt, eine dem § 65 Abs. 3 ZLL V 2005 entsprechende Änderung der 
Kennzeichnungen zu veranlassen, sind von der zuständigen Registerbehörde unverzüglich sämtliche 
Eintragungen der Freiballon-Hüllen dieses Kennzeichens zu löschen und dem Luftfahrzeughalter die 
Rückstellung der Eintragungsscheine vorzuschreiben. § 10 Abs. 4 und 5 bleibt unberührt. 

Übergangsbestimmungen 

§ 82. Alle Bescheide und Beurkundungen, die gemäß der Zivilluftfahrzeug- und Luftfahrtgerät­
Verordnung 2005, BGBL II Nr. 424, erteilt wurden bzw. gültig waren, behalten unbeschadet der 
Bestimmungen der §§ 45 und 61 weiterhin ihre Gültigkeit 

Bestimmungen der Joint Aviation Authorities 

§ 83. Soweit in dieser Verordnung auf Bestimmungen der Joint Aviation Authorities (JARs) 
verwiesen wird, ist mit 1. Juli 2009 die der jeweiligen JAR entsprechende gemeinschaftsrechtliche 
Regelung anzuwenden. Ist eine entsprechende gemeinschaftsrechtliche Regelungen nicht vorhanden, ist 
bis zu deren Erlassung die JAR in der zum Ablauf des 30. Juni 2009 gültigen Fassung weiterhin 
anzuwenden. 

Verweisungen auf gemeinschaftsrechtliche Bestimmungen 

§ 84. Soweit in dieser Verordnung auf gerneinschaftsrechtliche Bestimmungen verwiesen wird, sind 
diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

Bures 
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